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Spaziergang in der Mittags-
pause
Ein Unfall infolge Ausrutschens während
eines Spazierganges in der Mittagspause
zum „Auftanken frischer Luft“ ist kein versi-
cherter Arbeitsunfall.
Am Unfalltag verließ eine Angestellte mit
einigen Kollegen gegen 12:30 Uhr den
Betrieb. Als sie das Gebäude über den rück-
wärtigen Eingang wieder betreten wollte,
rutschte sie auf einer vereisten Stelle aus,
stürzte und verletzte sich erheblich.
Das BSG führt dazu aus: In der Regel ist es
erforderlich, dass das Verhalten, bei dem
sich der Unfall ereignet hat, der versicherten
Tätigkeit zuzurechnen ist und diese Tätigkeit
den Unfall herbeigeführt hat. Es muss eine
sachliche Verbindung bestehen, der soge-
nannte innere Zusammenhang. Dabei ste-
hen Überlegungen nach dem Zweck des
Handelns im Vordergrund, also die
Handlungstendenz des Versicherten, so wie
sie durch die objektiven Umstände des Ein-
zelfalles bestätigt wird. Hierfür ist der volle
Nachweis zu erbringen.
Nach den tatsächlichen Feststellungen hatte
die Klägerin im Unfallzeitpunkt ihre betrieb-
liche Tätigkeit unterbrochen und befand sich
auf einem Spaziergang. Wegen der Verhält-
nisse an ihrem Arbeitsplatz war die Klägerin
nicht gezwungen, ein Sparziergang durch-
zuführen. Eine besondere Staubbelastung
oder Ausdünstungen der Büroausstattung
am Arbeitsplatz bestand nicht. Dass der
Unfall während einer von der Klägerin selbst
bestimmten Unterbrechung (Pause) eintrat,
begründet keinen Versicherungsschutz. Ver-
unglückt ein Versicherter in einer Pause,
besteht der innere Zusammenhang nur,
wenn die Tätigkeit dazu bestimmt war, dem
Betrieb zu dienen.
Nach der Rechtsprechung des BSG steht ein
Spaziergang während einer Arbeitspause
mit der versicherten Tätigkeit im inneren
Zusammenhang, wenn er aus besonderen
Gründen zur notwendigen Erholung für eine
weitere betriebliche Tätigkeit erforderlich ist.
Solche Gründe sind gegeben, sofern der Ver-
sicherte aufgrund besonderer Belastungen
durch die bisher verrichtete Tätigkeit zur
Durchführung des Spazierganges veranlasst
war, um sich zu erholen und seine Arbeits-
fähigkeit für die folgende betriebliche Tätig-
keit wieder herzustellen oder zu erhalten.
Insoweit besteht eine Parallele, etwa zur
Aufnahme von Nahrung während der
Arbeitspause. Allein das allgemeine Interes-
se des Unternehmers daran, dass Arbeit-
spausen in vernünftiger Weise zur Erholung
und Entspannung verwendet werden, damit
die Leistungsfähigkeit des Arbeitnehmers
erhalten bleibt, reicht nicht aus, um den
inneren Zusammenhang der eigentlichen
betrieblichen Tätigkeit und dem Verhalten in
der Pause zu begründen. Ein innerer Zusam-
menhang wie bei der Nahrungsaufnahme ist
nur dann anzunehmen, wenn die bisherige
betriebliche Tätigkeit als wesentliche Ursa-
che, z.B. eine besondere Ermüdung des Ver-
sicherten verursacht hat, die ohne betriebli-
che Tätigkeit gar nicht oder erst später auf-

getreten wäre. Eine derartige Ausnahmesi-
tuation lag bei dem Spaziergang der Kläge-
rin nicht vor, denn diese war zuvor keinen
besonderen betrieblichen Belastungen aus-
gesetzt.
Soweit der Spaziergang wegen der seit
Tagen bestehenden Magenbeschwerden
erforderlich war, also aus Gründen, die mit
der betrieblichen Tätigkeit in keinem Zusam-
menhang standen, ist dies, wie etwa das
Besorgen von Schmerztabletten, zu den
Maßnahmen der Erhaltung oder Wiederher-
stellung der Gesundheit zu zählen. Diese
sind, wie zahlreiche andere die betriebliche
Tätigkeit vorbereitende Verrichtungen (z.B.
die Besorgung von Nahrungsmitteln oder
deren Verzehr) grundsätzlich dem persönli-
chen Le-
bensbereich des Versicherten und nicht der
versicherten Tätigkeit zuzurechnen.
Verrichtungen zur Erhaltung oder Wieder-
herstellung der Gesundheit dienen zwar
auch der Erhaltung oder Wiederherstellung
der Arbeitsfähigkeit; im Vordergrund der
versicherungsrechtlichen Zuordnung steht
indessen im Regelfall die Gesundheit des
Versicherten, an deren Erhaltung oder Wie-
derherstellung dieser ein eigenwirtschaftli-
ches Interesse hat. Lediglich wenn die Maß-
nahme zur Erhaltung oder Wiederherstel-
lung der Gesundheit unvorhergesehen,
plötzlich erforderlich wird, rückt das betrieb-
liche Interesse des Arbeitgebers an der Wie-
derherstellung oder Erhaltung der Arbeits-
fähigkeit des Versicherten zumindest gleich-
wertig neben dessen eigenwirtschaftliches
Interesse.
Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe be-
stand für den unfallbringenden Spaziergang
keine innerer Zusammenhang mit der versi-
cherten Tätigkeit.
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Unfall beim Skilaufen
während einer Dienstreise
Ein Mitarbeiter eines Unternehmens nahm
an einer von einem anderen Unternehmen
ausgerichteten Veranstaltung in einem Ski-
gebiet teil. Er hatte die Aufgabe, die Veran-
staltung „aktiv zu begleiten“ und hierdurch
den Ausbau der Geschäftsbeziehungen zwi-
schen seinem und dem fremden Unterneh-
men zu fördern. Der gewöhnliche Tagesab-
lauf sah am Vormittag Skilaufen und nach-
mittags und abends Veranstaltungen vor. Der
Mitarbeiter des Unternehmens erlitt einen
Skiunfall.
Das BSG stellte fest, dass er einen Arbeitsun-
fall erlitten hat. Voraussetzung für die
Annahme eines Arbeitsunfalls ist, dass sich
der Unfall bei der versicherten Tätigkeit
ereignet hat. Dazu ist in der Regel erforder-
lich, dass das Verhalten, bei dem sich der
Unfall ereignet hat, einerseits zur versicher-
ten Tätigkeit zu rechnen ist und dass diese
Tätigkeit andererseits den Unfall herbeige-
führt hat. Im erforderlichen inneren Zusam-
menhang mit der versicherten Tätigkeit ste-
hen auch Geschäfts- und Dienstreisen außer-
halb des Betriebsortes, die den Interessen des

Unternehmens wesentlich zu dienen
bestimmt sind. Im Zeitpunkt des Unfalls
befand sich der Mitarbeiter auf einer Dien-
streise. Er hatte den Auftrag, auf der von sei-
ner Arbeitgeberin finanzierten Reise die
geschäftlichen Beziehungen zu einem ande-
ren Unternehmen zu fördern.
Während eine solchen Dienstreise besteht
nach der ständigen Rechtsprechung des BSG
kein Versicherungsschutz „rund um die
Uhr“. Vielmehr ist hier ebenfalls, wie bei
Tätigkeiten am Arbeitsplatz zu unterscheiden
zwischen Betätigungen, die mit dem
Beschäftigungsverhältnis rechtlich wesent-
lich zusammenhängen und solchen Verrich-
tungen, die der privaten Sphäre des Reisen-
den zuzurechnen sind. Allerdings ist bei nicht
unmittelbar zur versicherten Tätigkeit
gehörenden Verrichtungen ein rechtlich
wesentlicher Zusammenhang mit dem
Beschäftigungsverhältnis am Ort der auswär-
tigen Tätigkeit in der Regel eher anzuneh-
men, als am Wohn- oder Betriebsort. Das
BSG hat aber auch in ständiger Rechtspre-
chung betont, dass der Schutz der gesetzli-
chen UV auf einer Dienstreise nicht schon
deshalb ohne weiteres gegeben ist, weil sich
der Versicherte im betrieblichen Interesse
außerhalb seines Beschäftigungs- und
Wohnorts aufhalten und bewegen muss.
Hier kommt es ebenfalls darauf an, ob die
unfallbringende Tätigkeit jeweils mit dem
Beschäftigungsverhältnis rechtlich wesent-
lich zusammenhängt. Auch während einer
Dienstreise bieten sich nach der Lebenserfah-
rung zahlreiche Gelegenheiten, bei denen
sich der Reisende außerhalb einer solchen
Beziehung zum Unternehmen befindet.
Nach den Feststellungen des LSG hatte der
Kläger auf seiner Reise nicht nur die Aufga-
be, die teilnehmenden Mitarbeiter des ande-
ren Unternehmens für einen Einsatz zugun-
sten seines Unternehmens zu motivieren,
sein Auftrag bestand auch darin, geschäftli-
che Kontakte zu den ebenfalls mitreisenden
Führungskräften des fremden Unterneh-
mens zu pflegen. Die betrieblichen und den
Interessen des eigenen Unternehmens objek-
tiv dienenden Ziele standen auch bei der Ski-
abfahrt sowie bei Eintritt des Unfalles im Vor-
dergrund. Die Skiabfahrt mag darüber hin-
aus den sportlichen Interessen der Teilneh-
mer entsprochen haben und damit auch von
privaten Motiven getragen gewesen sein.
Dies schließt den inneren Zusammenhang
der Skiabfahrt mit der betrieblichen Tätigkeit
nicht von vornherein aus. Vielmehr ist die
Frage nach dem Bestehen des Versicherungs-
schutzes in solchen Fällen nach den Grundsät-
zen der gemischten Tätigkeit zu beantworten.
Danach besteht Versicherungsschutz in den
Fällen, in denen eine Zerlegung der Verrich-
tungen in einen privaten und in einen betrieb-
lichen Teil nicht möglich ist, auch dann, wenn
die Verrichtung im Einzelfall betrieblichen
Interessen wesentlich, nicht notwendig über-
wiegend zu dienen bestimmt ist.
Der Verletzte hat Entschädigungsansprüche
gegen die zuständige Berufsgenossenschaft.
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